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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Dillingen/Saar und die Gemeinde 

Beckingen beabsichtigen gemeinsam die 

Erschließung touristisch-gewerblicher Pro-

jekte im Bereich Rundwies/ Staustufe Reh-

lingen. Grundlage bildet ein bereits erarbei-

tetes interkommunales touristisches Kon-

zept mit der Bezeichnung „Treffpunkt Saar“ 

(Stand: August 2018).

Der für eine touristisch-gewerbliche Ent-

wicklung zu überplanende Bereich befindet 

sich anteilig auf den Gemarkungen Pachten 

(Stadt Dillingen/Saar; ca. 1,7 ha) und Be-

ckingen (Gemeinde Beckingen; ca. 1,5 ha).

Während im Bereich des Dillinger Stadtteils 

Pachten die Entwicklung gewerblich-touris-

tischer Nutzungen (z.B. Biergarten, Mini-

golf) geplant ist, sollen auf Beckinger Ge-

markung Wohnmobilstellplätze entstehen 

und im östlichen Bereich (Höhe Kreisel) Flä-

chen zur ökologischen Kompensation des 

baulichen Eingriffs der Gesamtmaßnahme 

in den Naturhaushalt bereit gehalten wer-

den.

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-

zungsplan der Stadt Dillingen/Saar stellt für 

den Teilbereich Pachten überwiegend eine 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Re-

tentionsraum dar. Aus diesem Grund wird 

für den südlichen Teilbereich des interkom-

munalen Konzepts der Flächennutzungs-

plan der Stadt Dillingen/Saar im 

Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 

teilgeändert.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Beckingen stellt für den nördlichen Teilbe-

reich des Plangebietes eine Fläche für die 

Landwirtschaft dar. Nachrichtlich ist eine 

Umgrenzung eines Landschaftsschutzge-

bietes dargestellt. Aus diesem Grund wird 

für den nördlichen Teilbereich des 

Bebauungsplanes der Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Beckingen im Parallel-

verfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeän-

dert.

Die Grenzen der räumlichen Geltungs-

bereiche der Teiländerungen umfassen in 

der Gemeinde Beckingen den Geltungsbe-

reich des parallel aufgestellten Bebauungs-

plans „Wohnmobilstellplatz Treffpunkt 

Saar“, sowie in der Stadt Dillingen den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 24c 

„Gewerbepark Rundwies“, 4. Teiländerung. 

Die genauen Grenzen sind dem Lageplan zu 

entnehmen. Der Geltungsbereich umfasst 

eine Fläche von ca. 3,2 ha, wobei hiervon 

ca. 1,5 ha der Gemeinde Beckingen sowie 

ca. 1,7 ha der Stadt Dillingen/Saar zuzuord-

nen sind.

Der Gemeinderat der Gemeinde Beckingen 

hat den Beschluss gefasst, den Flächennut-

zungsplan parallel zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Wohnmobilstellplatz 

Treffpunkt Saar“ teilzuändern.

Der Stadtrat der Stadt Dillingen/Saar hat 

den Beschluss gefasst, den Flächennut-

zungsplan parallel zur 4. Teiländerung des 

Bebauungsplanes Nr. 24c „Gewerbepark 

Rundwies“ teilzuändern.

Gegenstand der vorliegenden Teiländerun-

gen der Flächennutzungspläne ist die Dar-

stellung von Sonderbauflächen die der tou-

ristischen Infrastruktur dienen, um die Er-

richtung von Wohnmobilstellplätzen und 

den geplanten Freizeitbeschäftigungen (z.B. 

Minigolf) planerisch vorzubereiten und die 

bestehenden Nutzungen im Bestand zu si-

chern (z.B. Biergarten) sowie die Darstel-

lung einer ergänzenden Grünfläche und 

von Flächen zur ökologischen Kompensa-

tion des baulichen Eingriffs.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-

zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 

Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 

der Begründung (der Umweltbericht ent-

spricht den Planwerken zu den Bebauungs-

plänen „Wohnmobilstellplatz Treffpunkt 

Saar“ und Nr. 24c „Gewerbepark Rund-

wies“, 4. Teiländerung mit der gemeinsa-

men Begründung „Interkommunales Pro-

jekt Treffpunkt Saar“).

Mit der Erstellung der Teiländerung der Flä-

chennutzungspläne wurde die Kernplan 

GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 

Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 

Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 

Matthias Habermeier Umwelt- und Regio-

nalentwicklung, Jahnstraße 21, 66440 

Blieskastel beauftragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet erstreckt sich im Stadtteil 

Pachten von der Staustufe Rehlingen in 

Richtung Osten entlang der Röntgenstraße 

über die Gemarkungsgrenze des Ortsteils 

Beckingen in das nördlich gelegene Ge-

meindegebiet von Beckingen.

Der Geltungsbereich der Teiländerung der 

Flächennutzungspläne wird wie folgt be-

grenzt:

• im Westen durch eine mit Gehölzstruk-

turen versehene Fläche zum angrenzen-

den Fluss - die Saar, 

• im Norden durch landwirtschaftliche 

Nutzflächen,

• im Osten durch das Gewerbegebiet 

„Rundwies“,

• im Süden durch Freiflächen mit Gehölz-

strukturen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 

sind der Planzeichnung der Teiländerung 

der Flächennutzungspläne entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich zweigeteilt dar. 

Der südliche Teil des Geltungsbereiches 

weist bislang Freiflächen mit Gehölzstruktu-

ren auf. Der nördliche Teilbereich wird bis 

dato für landwirtschaftliche Zwecke ge-

nutzt.

Die südliche, westliche und nördliche Um-

gebung des Plangebietes ist durch 

Freiflächen mit unterschiedlichen Nutzun-

gen, u.a. Landwirtschaft, geprägt. Außer-

dem verläuft westlich des Plangebietes die 

Saar.

Die östliche Umgebung wird vom Gewerbe-

gebiet „Rundwies“ dominiert.

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der 

Saar ist das Plangebiet für eine touristische 

Nutzung geradezu prädestiniert.

Die zu überplanende Fläche befindet sich 

einerseits im Eigentum der Gemeinde Be-

ckingen (nördliches Plangebiet) und ande-

rerseits im Eigentum der Stadt Dillingen/

Saar (südliches Plangebiet inkl. Verkehrsflä-

che).

Starkregen, Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich auf Beckinger Seite 

liegt zu ca. 20 % in einem HQ100 Gebiet, 

welches jedoch nicht deckungsgleich mit 

dem festgesetzten Überschwemmungsge-

biet ist (ca. 50% des Beckinger Teilbe-

reichs). In der Schutzgebiets-VO von 2010 

wird jedoch dieselbe statistische Hochwas-

serwahrscheinlichkeit ausgewiesen. Festge-

setzte Überschwemmungsgebiete dürfen 

gem. § 78 Abs. 1 WHG nur ausnahmsweise 

bebaut werden, wenn u.a. keine anderen 

Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung 

bleiben oder geschaffen werden können. 

Eine Entwicklung an einem anderen Stand-

ort ist keine realistische Alternative für das 

geplante Konzept, da es im Wesentlichen an 

die Destination und Verbindung „Stauanla-

ge Rehlingen“ und „Rundwies Dillingen“ 

anknüpft.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Übersichtsplan mit Geltungsbereich (rot); ohne Maßstab; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Überlagerung Geltungsbereich und Baufenster mit Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten 

Quelle: https://geoportal.saarland.de / Stadt Dillingen, Gemeinde Beckingen; Bearbeitung: Kernplan
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Die Bebauung eines Überschwemmungsge-

bietes kann gem. § 3 Abs. 2 der Verordnung 

zur Festsetzung von Überschwemmungsge-

bieten an der Saar, Teil A, vom 16.09.2010 

von der obersten Wasserbehörde zugelas-

sen werden. Hierzu gab es bereits einen Ab-

stimmungstermin mit dem damaligen Mi-

nisterium für Umwelt- und Verbraucher-

schutz und dem Landesamt für Umwelt- 

und Arbeitsschutz als Wasserbehörden, in 

dem der Rahmen für eine hochwasserspezi-

fizierte Nutzung abgesteckt wurde, um den 

Belangen der Hochwasservorsorge gerecht 

zu werden, welche in den Bebauungsplä-

nen verbindlich festgesetzt werden.

Die in den Bebauungsplänen festgelegten 

Auflagen, sowie u.a. eine hochwasserange-

passte Bauweise ermöglicht eine angemes-

sene Berücksichtigung der Hochwasservor-

sorge. Insofern sind keine signifikant nach-

teiligen Auswirkungen für die Belange der 

Hochwasservorsorge und des Hochwasser-

schutzes zu erwarten. 

Interkommunales  
Tourismuskonzept  
„Treffpunkt Saar“

Die Stadt Dillingen/Saar sowie die Gemein-

den Beckingen und Rehlingen-Siersburg 

verfügen über ein interkommunales touristi-

sches Konzept aus dem Jahre 2018. Das 

Konzept enthält u.a. eine Bestandsanalyse 

der Schleusenanlage „Staustufe Rehlin-

gen“ und ihrer Umgebung sowie touristi-

sche Potenziale und Entwicklungspfade für 

das Saarufer der drei Kommunen.

An der Kreuzung des Ostufers unmittelbar 

vor der Schleuse besteht bereits touristische 

Infrastruktur (Biergarten), sechs überregio-

nale Radwege kreuzen die Staustufe oder 

laufen entlang des Untersuchungsbereichs 

an der Saar entlang.

„Das Gesamtkonzept „Saarstufe“ setzt sich 

aus verschiedenen Elementen zusammen 

und hat die Entwicklung eines Gesamt-

erlebnisses zum Ziel. Die verschiedenen 

Komponenten greifen direkt ineinander und 

sind als eine Einheit wahrzunehmen und zu 

erleben. Zentrales Element ist der Biergar-

ten mit der Außengastronomie, dem Gast-

ronomiegebäude und [...] den entsprechen-

den sanitären Anlagen. Ein Zusatzangebot 

ist ein Wohnmobilstellplatz [...].

Als zusätzliches Erlebnisangebot steht eine 

ganz besondere Minigolfanlage, [...] eine 

Adventuregolfanlage den Gästen zur Verfü-

gung.

Doch sind die Angebote nicht irgendwo,  

sondern konkret eingepasst und verknüpft 

mit dem touristischen Angebot. Dazu ge-

hört die Inszenierung der angrenzenden 

Radrundwege und Spazierwege.

Wichtig ist auch die Anbindung an Dillingen, 

Beckingen und Rehlingen-Siersburg.“

(Quelle: Treffpunkt Saar - Interkommunales touristi-

sches Konzept für den Bereich des Saarufers auf den 

Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde 

Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, 

Stand: August 2018, S. 36) 

„Treffpunkt Saar - es treffen sich: 

• Radwege

• 3 Gemeinden, 2 Landkreise

• Natur, Industriekultur und Geschichte

• Menschen: Einheimische und Gäste

• Spiel, Entspannung, Gastronomie, Bewe-

gung, Naturerlebnis.

Masterplan „Treffpunkt Saar“, Quelle: Futour - Umwelt- Tourismus- und Regionalberatung GmbH  “Treffpunkt Saar - Interkommunales touristisches Konzept für den Bereich 

des Saarufers auf den Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg“, Stand: August 2018, S. 39; Bearbeitung: 

Kernplan GmbH

Gemeindegrenze



Teiländerung Flächennutzungspläne „Interkommunales Projekt Treffpunkt Saar“ 7 www.kernplan.de

Der Treffpunkt Saar stellt den Fluss in den 

Mittelpunkt und betont damit die Bedeu-

tung der Saar.“

(Quelle: Treffpunkt Saar - Interkommunales touristi-

sches Konzept für den Bereich des Saarufers auf den 

Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde 

Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, 

Stand: August 2018, S. 31)

Standortvoraussetzungen/  
-besonderheiten

Um einen wahrnehmbaren touristischen 

Treffpunkt zwischen den regionalen Desti-

nationen zu etablieren, braucht es ein Min-

destmaß an Infrastruktur (Gastronomie, 

Übernachtungsmöglichkeiten, Unterbrin-

gung des ruhenden Verkehrs), sodass die 

gewählte Flächengröße nicht weiter redu-

ziert werden kann.

Darüber hinaus bedarf es an Attraktionen 

für Tagestouristen: Mit der Staustufe, einem 

bereits vorhandenen Gastronomieangebot 

sowie der Entwicklungspotenziale bietet 

der Vorhabenstandort großes Potenzial als 

touristisch-gewerblicher Anker in der Re-

gion.

Neben der interkommunalen Schnittstelle 

für die Stadt Dillingen/Saar sowie die Ge-

meinden Beckingen und Rehlingen-Siers-

burg kristallisiert sich die Staustufe außer-

dem als Zentrum („Tourismusanker“) zwi-

schen zahlreichen touristischen Highlights 

der Kommunen heraus (4 km Radius): 

• Dillinger See („Ökosee“): ehemaliger 

Saar-Altarm, Rundweg, Vogelbeobach-

tung

• Museum Pachten (Dillingen/Saar): Bau-

ernhaus, Ausstellung zur regionalen 

Vor- und Frühgeschichte

• Römerpark Pachten (Dillingen/Saar): 

Nachbauten und Ausgrabungen Römer-

zeit

• Lokschuppen (Dillingen/Saar): Veran-

staltungshalle, Kultur und Denkmal

• Jachthafen (Dillingen/Saar) 

• Bunker Annastr. (Dillingen/Saar - Pach-

ten): Westwallmuseum

• Dillinger Primstal: Wasserzuwegung 

Eisenwerk

• SaarGarten (Beckingen): Parkanlage, 

FußballGolf-Anlage, Soccerfield, Beach-

volleyballfeld, 

• Wolferskopf (Beckingen): Naturschutz-

gebiet, Besucherzentrum Bahnhof Be-

ckingen

• Fischerberghaus (Beckingen): bedeut-

samer Aussichtspunkt, Premiumwander-

weg

• Siersburg (Rehlingen-Siersburg): Burg-

anlage aus dem. 12. Jahrhundert, Kultur

• Niedtal (Rehlingen-Siersburg): Nied-

Aue, Panoramaweg

Überdies spricht eine gute Anbindung an 

das überörtliche Verkehrsnetz für den 

Standort: 

• Radfernweg „VeloRoute SaarLorLux“ 

(486 km) auf der Ostseite der Saar

• qualifizierte ADFC-Qualitätsroute „Saar-

Radweg“ (111 km) entlang des West-

ufers der Saar

• „Saar-Lückner-Radrundweg“ (40 km) an 

der Ostseite der Saar

• „Haustadter-Tal-Runde“ (35 km), Rad-

rundweg überquert die Saar auf der 

Staustufe Rehlingen und führt anschlie-

ßend entlang der Saar (Ostufer)

• „Saar-Familien-Runde“ (21  km) fluss-

beidseitig, Überquerung an der Staustu-

fe Rehlingen

• Entfernungen - ausgehend von der Stau-

stufe Rehlingen - mit dem Rad: 

 - Bahnhof Dillingen/Saar: 2,4 km

 - Bahnhof in Beckingen: 2,6 km

 - Bahnhof in Siersburg: 5 km

• Durch die angrenzenden Landesstraßen 

L 174 und L 347 und die in kurzer Ent-

fernung (ca. 2 km) befindliche Auto-

bahnabfahrt „Rehlingen“ (BAB 8) be-

Übersichtsskizze: Entdeckungen im Umfeld „Treffpunkt Saar“, Quelle: Futour - Umwelt- Tourismus- und Regionalberatung GmbH „Treffpunkt Saar - Interkommunales tou-

ristisches Konzept für den Bereich des Saarufers auf den Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg“, Stand: 

August 2018, S. 67; Bearbeitung: Kernplan GmbH
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steht eine gute Anbindung für den über-

örtlichen Kfz-Verkehr.

(Quelle: Treffpunkt Saar - Interkommunales touristi-

sches Konzept für den Bereich des Saarufers auf den 

Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde 

Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, 

Stand: August 2018)

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Ziel der vorliegenden Planung ist die Um-

setzung des interkommunalen Tourismus-

projekts „Treffpunkt Saar“. Hierbei handelt 

es sich um ein interkommunales Projekt 

zwischen den drei beteiligten Projektpart-

ner-Kommunen Dillingen/Saar, Beckingen 

und Rehlingen-Siersburg.

Bei der Wahl des Standortes muss daher 

auch der Bezug der Kommunen untereinan-

der gegeben sein. Dies ist bei dem gewähl-

ten Standort der Fall. Demnach liegt das 

Planungsgebiet unmittelbar im Schnitt-

punkt der drei Gemarkungen der Kommu-

nen und gem. Tourismus-Konzept „strate-

gisch günstig in der Nähe interessanter tou-

ristischer Ziele“. (Quelle: Treffpunkt Saar - Inter-

kommunales touristisches Konzept für den Bereich des 

Saarufers auf den Gemarkungen der Stadt Dillingen/

Saar, der Gemeinde Beckingen und der Gemeinde Reh-

lingen-Siersburg, Stand: August 2018, S. 5)

Der direkte Bezug der Kommunen unterein-

ander ist nur an dem gewählten Standort 

gegeben, da es ausschließlich dort eine di-

rekte Fuß- und Radwegeverbindung über 

die Schleuse nach Rehlingen-Siersburg gibt 

(Trennwirkung Saar).

Hinsichtlich der Standortalternativen sind 

die Möglichkeiten in der Gemeinde Beckin-

gen darüber hinaus sehr begrenzt.

Bei einem Standort an der Saar befindet 

sich ein Großteil der Gemarkungsfläche in-

nerhalb eines festgesetzten Überschwem-

mungsgebietes und zugleich innerhalb 

eines Vorranggebietes „Hochwasserschutz“ 

bzw. innerhalb eines Vorranggebiets „Frei-

raumschutz“. 

In der Stadt Dillingen/Saar sind 

Standortalternativen ebenfalls stark be-

grenzt:

Der allergrößte Teil der Gemarkungsfläche 

an der Saar fällt aufgrund des bestehenden 

FFH- und Vogelschutzgebietes - zugleich 

Vorranggebiet „Naturschutz“ - bereits weg. 

Diese wären dann zwar nicht als 

Vorranggebiet „Gewerbe, Industrie und 

Dienstleistungen“ belegt, dafür zeigt sich 

ein Konflikt mit anderen landesplanerischen 

Zielfestlegungen bzw. naturschutzfachli-

chen Themen. Da die nun in Rede stehen-

den Flächen in Dillingen/ Saar derzeit ohne-

hin nicht als Vorranggebiet „Gewerbe, In-

dustrie und Dienstleistungen“ genutzt wer-

den (festgesetzte Grünfläche) und gem. pa-

rallel aufgestellter Bebauungspläne auch 

nicht mit dieser Zielvorgabe zu entwickeln 

sind, ist eine Abweichung vertretbar, die 

durch ein Zielabweichungsverfahren legiti-

miert wurde.

Alternative Standorte stellen die Flächen in 

beiden Gemarkungen daher nicht dar, da 

hier die gleichen Herausforderungen wie 

am jetzt favorisierten Standort bestehen. 

Die jeweiligen Gebiete im Bereich des 

„Saargartens“ Beckingen (da hier schon 

entsprechende Infrastruktur vorhanden ist) 

haben dabei zwar einen Bezug zur Gemein-

de Rehlingen-Siersburg, jedoch ist eine Ver-

bindung zur Stadt Dillingen/Saar nicht ge-

geben.

Darüber hinaus ist auch die fehlende Er-

schließungsmöglichkeit anderer Flächen ein 

wesentliches Thema. Das Plangebiet ist 

über die Röntgenstraße bereits an das örtli-

che und überörtliche Verkehrsnetz ange-

schlossen.

Das vorliegende Vorhaben stellt zusammen 

mit dem auf Seiten der Gemeinde Beck-

ingen geplanten Vorhaben ein interkommu-

nales Projekt zur Verbesserung der touristi-

schen Infrastruktur in der Saaraue dar. Es 

nutzt vorhandene Infrastrukturen wie as-

phaltierte Wege u.a. zur Vermeidung und 

Minimierung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft und liegt in räumlicher Nähe zu 

bereits bestehenden touristischen Infra-

strukturen (Saar-Radweg).

Wie die Ausführungen zeigen, sind die Ge-

markungsgrenzen i. V. m. der Ausdehnung 

des Vorranggebietes „Hochwasserschutz“ 

limitierender Faktor, sodass zum gewählten 

Standort keine Alternativen mit vergleichba-

rem Standortpotenzial ohne die entspre-

chenden landesplanerischen Zielfestlegun-

gen existieren.

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung der Flächennut-

zungspläne ist eine Umweltprüfung nach § 

2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 

Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 

der Begründung (der Umweltbericht ent-

spricht den Planwerken zu den Bebauungs-

plänen „Wohnmobilstellplatz Treffpunkt 

Saar“ und Nr. 24c „Gewerbepark Rund-

wies“, 4. Teiländerung mit der gemeinsa-

men Begründung „Interkommunales Pro-

jekt Treffpunkt Saar“).
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum Dillingen/Saar; Kernzone des Verdichtungsraumes

Grundzentrum Beckingen; Randzone des Verdichtungsraumes

Vorranggebiete • Lage ursprünglich im Vorranggebiet Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (Teilbereich 

Dillingen)

• Lage ursprünglich im Vorranggebiet Hochwasserschutz

• Zielabweichungsverfahren durch Oberste Landesplanungsbehörde am 06.02.2023 positiv be-

schieden (Aktenzeichen OBB 11-2023/Na und OBB 11-135-15/22 Gr)

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt und weiter-

entwickelt werden: erfüllt

• (Z 60) Inanspruchnahme von Hochwasserschutzflächen für Zwecke der Siedlungserweiterung 

oder -neuplanung grundsätzlich unzulässig. Auch Einrichtungen für Freizeit. Generell haben die 

Vorranggebiete für Hochwasser schutz die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens 

von Hochwasserereignissen (Retentionsräume erhalten, Auen freihalten, Abflüsse dämpfen) 

sowie die Verringerung von Hochwasserschäden zum Ziel. Grundlage für die Ausweisung im 

LEP 2004 war ein HQ-200-Gebiet, mittlerweile werden jedoch nur noch HQ-100-Gebiete als 

Vorranggebiet festgelegt, womit nur noch ca. 20 % (HQ100) der Beckinger Fläche im neuen 1. 

Entwurf des Landesentwicklungsplans als Vorranggebiet vorgesehen sind. Die restliche Fläche 

dürfte Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz sein.

• Zielabweichung raumordnerisch vertretbar (Aktenzeichen OBB 11-2023/Na und OBB 11-135-

15/22 Gr), soweit im Beckinger Teilbereich Auflagen der Obersten Wasserbehörde (Ministe-

rium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz)  sowie des Landesamtes für 

Umwelt- und Arbeitschutz (LUA) eingehalten werden (hochwasserangepasste Bauweise, keine 

dauerhafte Bebauung des Überschwemmungsgebietes etc.)

• (Z 70) In Vorranggebieten für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) sind Betriebe des 

industriell-produzierenden Sektors, des gewerblichen Bereiches sowie des wirtschaftsorien-

tierten Dienstleistungsgewerbes zulässig; es sind gewerbliche Bauflächen, Industrie- oder Ge-

werbegebiete bzw. Dienstleistungs-, Technologieparks oder Gründerzentren auszuweisen. Alle 

diesen Zielvorstellungen entgegenstehende Nutzungen sind unzulässig

• Zielabweichung raumordnerisch vertretbar (Aktenzeichen OBB 11-135-15/22 Gr)

• (Z 72) Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) sind mit Betrieben 

des produzierenden Gewerbes sowie des wirtschaftsbezogenen Dienstleistungsgewerbes ein-

schließlich von Forschungs- und Entwicklungszentren zu belegen

• Zielabweichung raumordnerisch vertretbar (Aktenzeichen OBB 11-135-15/22 Gr)

Landschaftsprogramm • Teilfläche in Beckingen Teil eines Kaltluftentstehungsgebietes (zur Offenhaltung vorgesehen), 

große Bedeutung dieser Festlegung für das Lokal- und Regionalklima im Verdichtungsraum;  

„Errichtung eines kleinen Servicehauses stellt eine kleine Kaltluftabflussbarriere ohne einen er-

heblichen negativen Einfluss auf das lokale Geländeklima dar, da sie ohne Probleme umströmt 

werden kann. Darüber hinaus trägt die geplante Maßnahme M4, Fassaden- und Dachbegrü-

nung, zu einer Verbesserung des Kleinklimas im Geltungsbereich bei“

• Quelle: Umweltbericht, Matthias Habermeier Umwelt- und Regionalentwicklung, Jahnstraße 

21, 66440 Blieskastel (Stand April 2023)

• Lage im Naturpark Saar-Hunsrück

• Lage im Regionalpark Saar
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung • nicht betroffen

• Ca. 80 m westlich des Geltungsbereichs befindet sich das Vogel- und Landschaftsschutzgebiet 

L-6606-301 „Rastgebiete im mittleren Saartal“, unmittelbar nördlich das Landschaftsschutz-

gebiet Beckinger Saaraltarm.

• Das Vogel- und Landschaftsschutzgebiet „Rastgebiete im mittleren Saartal“ wird vom Vor-

haben durch den Gehölzsaum des Haienbachs sowie weitere als Sichtkulisse dienenden Ge-

hölzbestände getrennt. Damit kommt es vorhabenbedingt zu keinen störenden Wirkungen, die 

die Funktion des Vogelschutzgebiets als Rasthabitat für Wasservögel beeinträchtigen könnte.

• keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung direkt oder indirekt betroffen

• Darüber hinaus sind keine weiteren Schutzgebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung vom Vor-

haben betroffen.

Naturpark Naturpark Saar-Hunsrück

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 

Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-

schwemmungsgebiete, Geschützte Land-

schaftsbestandteile, Nationalparks, Naturparks, 

Biosphärenreservate

• teilweise Lage innerhalb eines Gebietes, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr 2 WHG Extrem-

ereignisse denkbar sind, die im statistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten können (Hochwas-

ser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit - „HQ 100“)

• Eine an diese Lage angepasste Bauweise wird festgesetzt (bspw. Wohnmobilstellplätze aus-

schließlich für temporäre Unterbringung, keine Gebäude innerhalb des ÜSG, wasserdurchläs-

sige Wege)

• weitere Schutzgebiete bzw. -objekte n. BNatSchG bzw. SWG (Wasserschutz- oder Über-

schwemmungsgebiete) sind nicht betroffen

• Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Beckinger-Saaraltarme grenzt unmittelbar nördlich an den 

Geltungsbereich der Teiländerung der Flächennutzungspläne an. Das LSG ist hier nicht durch 

wertbestimmende Merkmale gekennzeichnet wie Auwaldreste, Saaraltarme oder Hochstau-

denfluren. Damit kommt es vorhabenbedingt zu keinen Beeinträchtigungen des Schutzwecks 

gemäß § 3 der LSG-Verordnung von 16.März 1990.

Darstellung auf der Grundlage des Katasters. Quelle: Katastergrundlage: Stadt Dillingen/Saar und 

Gemeinde Beckingen (Stand 2020)

contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:31466&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&lay-

ers=Wassertiefe_HQ_Extrem&styles=default&url=http://geoportal.saarland.de/mapbender/php/

wms.php?layer_id%3D35981%26PHPSESSID%3D2ae178bc6aeeee5ef28ea10abec39337%26VER-

SION%3D1.1.1%26withChilds%3D1

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch 

bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG 

oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 6 

Abs. 1 SNG

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Umwelthaftung

Umweltschäden gem. § 19 BNatSchG 

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-

densgesetzes

• Im Geltungsbereich kommen keine geschützten Lebensräume nach § 30 BNatSchG 

sowie keine FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie vor. Wie dem 

Umweltbericht zu entnehmen ist, ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der Aus-

gleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung der 

Planung keine erheblichen Schäden an besonders und streng geschützten Arten oder 

Lebensräumen zu erwarten sind.

Fazit

Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes stehen einer Umsetzung des Bebauungsplanes keine tatsächlichen, fachlichen oder recht-

lichen Gründe entgegen.

Im Übrigen wird auf den Umweltbericht verwiesen.
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Begründungen der Darstellungen und
weitere Planinhalte

Darstellung der Teiländerung 
der Flächennutzungspläne

Nachfolgend werden nur die Darstellungen 

aufgeführt, die gegenüber dem derzeit 

rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

grundlegend geändert worden sind.

Im Übrigen wurden die Darstellungen in die 

Teiländerung der Flächennutzungspläne 

übernommen.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Fläche für Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Beckingen den gesamten Gel-

tungsbereich der Teiländerung „Wohnmo-

bilstellplatz Treffpunkt Saar“ als Fläche für 

die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a 

BauGB dar.

Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Retentionsraum

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und 7 BauGB

Der Flächennutzungsplan der Stadt 

Dillingen/ Saar stellt ca. 12.000 qm des Gel-

tungsbereich der Teiländerung „Gewerbe-

park Rundwies“ als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Retentionsraum gem. 

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 und 7 BauGB dar.

Gewerbliche Baufläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Etwa 5.000 qm des Geltungsbereichs der 

Teiländerung „Gewerbepark Rundwies“ 

stellt  der Flächennutzungsplan der Stadt 

Dillingen/ Saar als gewerbliche Baufläche 

dar. 

Sonderbaufläche 

„Touristische Infrastruktur“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig werden ca. 24.900 qm des Gel-

tungsbereich der Teiländerung der Flächen-

nutzungspläne als Sonderbaufläche „tou-

ristische Infrastruktur“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB dargestellt. Damit wird u. a. die Er-

richtung von Wohnmobilstellplätzen und 

den geplanten Freizeitbeschäftigungen (z.B. 

Minigolf) planerisch vorbereitet und die be-

stehenden Nutzungen im Bestand gesichert 

(z.B. Biergarten). Die Konkretisierung der 

Sonderbaufläche erfolgt in den parallel auf-

gestellten Bebauungsplänen.

Öffentliche Grünfläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Im Süden des Geltungsbereichs der Stadt 

Dillingen/ Saar wird künftig eine Grünfläche 

gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt, die 

einen Puffer zur Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft „Reh-

linger Insel“ weiter südlich bildet und si-

chert den Erhalt der bestehenden Grünflä-

che.

Die künftige Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft im Teilbereich 

der Gemeinde Beckingen dient zur ökologi-

schen Kompensation des baulichen Eingriffs 

und wird mit einer öffentlichen Grünfläche 

überlagert, um den Flächencharakter zu 

präzisieren.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Zur ökologischen Kompensation des bauli-

chen Eingriffs der Gesamtmaßnahme wird 

künftig in Beckinger Gemarkung, östlich der 

Sonderbaufläche eine Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 

dargestellt. Dies dient zur ökologischen 

Kompensation des baulichen Eingriffs (siehe 

Umweltbericht). Sie wird mit einer öffent-

lichen Grünfläche überlagert, um den Flä-

chencharakter zu präzisieren.

Konsequenzen für die Flächen-
bilanz innerhalb des geänderten 
Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP 

vor der Teiländerung

Flächenbilanz nach der 

Teiländerung des FNP

Sonderbaufläche „Erholung und 

Tourismus“
- ca. 24.900 qm

Öffentliche Grünfläche - ca. 2.300 qm

Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und 

Landschaft

- ca. 4.300 qm

Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung Retentionsraum
ca. 12.000 qm -

Gewerbliche Baufläche ca. 5.000 qm -

Fläche für Landwirtschaft ca. 14.500 qm -
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 

Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 

von besonderer Bedeutung. Danach muss 

jede Kommune als Planungsträgerin bei der 

Teiländerung eines Flächennutzungsplanes 

die öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 

abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 

Planungsentscheidung. Hier setzen die 

Kommunen ihr städtebauliches Konzept um 

und entscheiden sich für die Berücksichti-

gung bestimmter Interessen und die Zu-

rückstellung der dieser Lösung entgegen-

stehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 

eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 

folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 

(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-

wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-

he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 

und Entwicklung bzw. der natürlichen 

Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 

BauGB) sind insbesondere folgende mögli-

che Auswirkungen beachtet und in die Teil-

änderungen der Flächennutzungspläne ein-

gestellt worden:

Auswirkungen auf die Belange von 

Freizeit und Erholung

Die geplante Darstellung einer Sonderbau-

fläche im Bereich der Teiländerung stellt 

eine Inwertsetzung der Staustufe Rehlingen 

und somit eine Ergänzung bzw. Erweite-

rung der vor Ort bzw. in der Stadt Dillingen 

bzw. Gemeinde Beckingen und weiteren 

Umgebung vorhandenen touristischen An-

gebote dar, indem kleinräumig zusätzliche 

touristische Angebote geschaffen werden. 

Das Vorhaben zielt in erster Linie auf Gäste 

aus dem Bereich des naturnahen Tourismus 

sowie Sporttourismus ab (z. B. Wanderer, 

Radfahrer, Camper).

Negative Auswirkungen auf die Belange 

von Sport, Freizeit und Erholung können 

ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 

Gestaltung und Erneuerung des Orts- 

und Landschaftsbildes

„Das Landschaftsbild ist durch die unmittel-

bar südlich angrenzenden künstlichen Auf-

höhungen und das Gewerbegebiet Rund-

wies erheblich vorbelastet. Trotz dieser Defi-

zite wird das Umfeld des Plangebiets häufig 

zu Spaziergängen genutzt und liegt am 

Saarland-Radweg. Der Geltungsbereich hat 

aufgrund seiner geringen Strukturvielfalt, 

der geringen bis mittleren Schönheit sowie 

der mittleren Eigenart und Erschließung 

eine mittlere Bedeutung als Raum für die 

naturbezogene Erholung.“

Quelle: Umweltbericht, Matthias Habermeier Umwelt- 

und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 66440 Blies-

kastel (Stand April 2023)

Die Regelungen der Gebäudevolumina 

i.V.m. der Eingrünung des Plangebietes und 

der Berücksichtigung der bestehenden Be-

bauung in den parallel aufgestellten Bebau-

ungsplänen gewährleisten, dass keine un-

zumutbaren Beeinträchtigungen des Orts- 

bzw. Stadt und Landschaftsbildes durch den 

geplanten „Treffpunkt Saar“ erfolgen. 

Nachteilige Auswirkungen sind nicht zu er-

warten. 

Auswirkungen auf umweltschützende 

Belange

Der Geltungsbereich liegt in Siedlungsrand-

lage im unmittelbaren Anschluss an die be-

stehende gewerbliche Bebauung (Rund-

wies). Im Zuge der Realisierung des Vorha-

bens kommt es zu einer geringfügigen Ver-

siegelung bisher unbebauter Flächen. Das 

Plangebiet ist durch die umliegende Gewer-

benutzung teilweise vorbelastet.

Die Überprüfung der verschiedenen rele-

vanten Umweltbelange hat ergeben, dass 

die durch das Vorhaben verursachten Um-

weltbeeinträchtigungen mit den geeigneten 

Maßnahmen zu minimieren und kompen-

sieren sind.

Von den baubedingten und temporären  

Auswirkungen, wie bspw. optische/akusti-

sche Störwirkungen, Erschütterungen, etc., 

sowie durch die dauerhaften betriebsbe-

dingten Auswirkungen gehen keine erhebli-

chen nachteiligen Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter aus.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-

te, insbesondere keine Schutzgebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 

die dem Planvorhaben entgegenstehen 

könnten.

Das durch die Überplanung unversiegelter 

Flächen entstehende ökologische Defizit 

wird durch die Kompensationsmaßnahmen 

innerhalb des Plangebietes auf Ebene des 

Bebauungsplans ausgeglichen.

Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes 

stehen einer Umsetzung des Bebauungs-

plans „Interkommunales Projekt Treffpunkt 

Saar“ inkl. paralleler Teiländerung der Flä-

chennutzungspläne keine tatsächlichen, 

fachlichen oder rechtlichen Gründe ent-

gegen. 

Auswirkungen auf die Belange des 

Hochwasserschutzes, Starkregen

Das Plangebiet liegt teilweise in einem Ge-

biet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 

WHG Extremereignisse denkbar sind, die im 

statistischen Mittel sehr viel seltener als al-

le 100 Jahre auftreten können (Hochwasser 

mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ ext-

rem“). Einschlägige Hinweise finden Ein-

gang in die Bebauungsplanung.

Darüber hinaus liegt das Gebiet zu ca. 20 % 

in einem HQ100 Gebiet mit bis zu 0,5  m 

Wassertiefe, welches jedoch nicht de-

ckungsgleich mit dem festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet ist (ca. 50% des Be-

ckinger Teilbereichs). In der Schutzgebiets-

VO von 2010 wird jedoch dieselbe statisti-

sche Hochwasserwahrscheinlichkeit ausge-

wiesen. Nach § 77 WHG sollen festgesetzte 

Überschwemmungsgebiete grundsätzlich 

als Rückhaltefläche erhalten werden. Eine 

Bebauung ist gem. § 78 Abs. 1 WHG nur 

ausnahmsweise möglich, wenn u.a. keine 

anderen Möglichkeiten der 

Siedlungsentwicklung bleiben oder ge-

Auswirkungen der Flächennutzungspläne, 
Abwägung
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schaffen werden können. Eine Entwicklung 

an einem anderen Standort ist keine realis-

tische Alternative für das geplante Konzept, 

da es im wesentlichen an die Destination 

und Verbindung „Stauanlage Rehlingen“ 

und „Rundwies Dillingen“ anknüpft. 

Die Bebauung eines Überschwemmungsge-

bietes kann gem. § 3 Abs. 2 der Verordnung 

zur Festsetzung von Überschwemmungsge-

bieten an der Saar, Teil A, vom 16.09.2010 

von der obersten Wasserbehörde zugelas-

sen werden. Hierzu gab es bereits einen Ab-

stimmungstermin mit dem damaligen Mi-

nisterium für Umwelt- und Verbraucher-

schutz und dem Landesamt für Umwelt- 

und Arbeitsschutz als Wasserbehörden, in 

dem der Rahmen für eine hochwasserspezi-

fizierte Nutzung abgesteckt wurde, um den 

Belangen der Hochwasservorsorge gerecht 

zu werden. 

Die auf Ebene der Bebauungsplanung fest-

gesetzten Einschränkungen der Bebauung 

ermöglicht eine angemessene Berücksichti-

gung der Hochwasservorsorge.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass 

bei Realisierung der interkommunalen tou-

ristisch-gewerblichen Vorhaben nicht mit si-

gnifikant nachteiligen Auswirkungen für 

Ober- und Unterlieger zu rechnen ist. Dies 

liegt zum einen darin begründet, dass durch 

die Festsetzungen in den Bebauungsplänen 

nicht mit Retentionsraumverlust zu rechnen 

ist. Insbesondere im Unterliegerbereich sind 

zudem großflächige landwirtschaftliche Re-

tentionsräume vorhanden. In Verbindung 

mit einem hochwasserangepassten Nut-

zungsspektrum sind erhebliche Sachschä-

den nicht zu befürchten. Zudem liegt die 

Realisierung im öffentlichen Interesse (Tou-

rismus) und entspricht somit dem Wohl der 

Allgemeinheit.

Insofern sind keine signifikant nachteiligen 

Auswirkungen für die Belange der Hoch-

wasservorsorge und des Hochwasserschut-

zes zu erwarten. 

Auswirkungen auf die Belange des 

Verkehrs und auf die Belange der Ver- 

und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung der Flä-

chennutzungspläne sind verkehrliche Be-

lange sowie Belange der Ver- und Entsor-

gung nicht unmittelbar betroffen. Diese 

werden erst im parallelen Bebauungsplan-

verfahren konkretisiert. 

Die verkehrliche Erschließung soll wie bis-

her über die Straße „Röntgenstraße“ bzw. 

über den bestehenden Weg zur Staustufe 

erfolgen. 

Die notwendige Ver- und Entsorgungsinfra-

struktur und Anschlusspunkte sind auf-

grund der bestehenden Bebauung inner-

halb des Plangebietes bereits grundsätzlich 

vorhanden.

Auswirkungen auf Belange der Forst- 

und Landwirtschaft

Die südlich angrenzenden Waldflächen wer-

den durch die Planung nicht negativ beein-

trächtigt.

Für das Planvorhaben werden landwirt-

schaftliche Flächen in Anspruch genommen. 

Die Gemeinde ist Eigentümerin und der Gel-

tungsbereich innerhalb der Gemeinde Beck-

ingen weist keine erhebliche Größe auf.

Auswirkungen auf Belange des 

Klimas

Der Beckinger Teilgeltungsbereich liegt  in 

einem im Landschaftsprogramm des Saar-

land festgelegten Kaltluftentstehungsge-

bietes (zur Offenhaltung vorgesehen), wel-

chem große Bedeutung für das Lokal- und 

Regionalklima im Verdichtungsraum zu 

kommt.

„Die Errichtung eines kleinen Servicehauses 

stellt eine kleine Kaltluftabflussbarriere oh-

ne einen erheblichen negativen Einfluss auf 

das lokale Geländeklima dar, da sie ohne 

Probleme umströmt werden kann. Darüber 

hinaus trägt die geplante Maßnahme M4, 

Fassaden- und Dachbegrünung, zu einer 

Verbesserung des Kleinklimas im Geltungs-

bereich bei.“

Quelle: Umweltbericht, Matthias Habermeier Umwelt- 

und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 66440 Blies-

kastel (Stand April 2023)

Ferner kommt es im Zuge der Realisierung 

der vorgesehenen Planung zu neuen Versie-

gelungen, was voraussichtlich zu einer Ver-

änderung des Mikroklimas führen wird. Es 

handelt sich jedoch nicht um ein dicht be-

siedeltes Gebiet, in dem sich derartige Ver-

änderungen in erheblicherem Ausmaß auf 

das lokale Klima auswirken könnten. Zudem 

ist der Standort durch die angrenzende ge-

werbliche Nutzung (Rundwies) bereits vor-

belastet. Aufgrund der Flächengröße ist 

nicht von einer klimaökologisch erheblichen 

Minderung der Kaltluftentstehung und -ab-

leitung auszugehen.

Weiteres wird erst im parallelen Bebau-

ungsplanverfahren konkretisiert. 

Auswirkungen auf die Ergebnisse 

eines von der Stadt Dillingen/ Saar 

und der Gemeinde Beckingen  

beschlossenen interkommunalen  

Tourismuskonzeptes

Das interkommunale touristische Konzept 

„Treffpunkt Saar“ aus dem Jahre 2018 ent-

hält u.a. eine Bestandsanalyse der Schleu-

senanlage „Staustufe Rehlingen“ und ihrer 

Umgebung sowie touristische Potenziale 

und Entwicklungspfade für das Saarufer der 

Kommunen.

An der Kreuzung des Ostufers unmittelbar 

vor der Schleuse besteht bereits eine touris-

tische Infrastruktur (Biergarten), sechs über-

regionale Radwege kreuzen die Staustufe 

oder laufen entlang des Untersuchungsbe-

reichs an der Saar entlang.

„Das Gesamtkonzept „Saarstufe“ setzt sich 

aus verschiedenen Elementen zusammen 

und hat die Entwicklung eines Gesamt-

erlebnisses zum Ziel. Die verschiedenen 

Komponenten greifen direkt ineinander und 

sind als eine Einheit wahrzunehmen und zu 

erleben. Zentrales Element ist der Biergar-

ten mit der Außengastronomie, dem Gast-

ronomiegebäude und [...] den entsprechen-

den sanitären Anlagen. Ein Zusatzangebot 

ist ein Wohnmobilstellplatz [...].

Als zusätzliches Erlebnisangebot steht eine 

ganz besondere Minigolfanlage, [...] eine 

Adventuregolfanlage den Gästen zur Verfü-

gung.

Doch sind die Angebote nicht irgendwo,  

sondern konkret eingepasst und verknüpft 

mit dem touristischen Angebot. Dazu ge-

hört die Inszenierung der angrenzenden 

Radrundwege und Spazierwege.

Wichtig ist auch die Anbindung an Dillingen, 

Beckingen und Rehlingen-Siersburg.“

(Quelle: Treffpunkt Saar - Interkommunales touristi-

sches Konzept für den Bereich des Saarufers auf den 

Gemarkungen der Stadt Dillingen/Saar, der Gemeinde 

Beckingen und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, 

Stand: August 2018, S. 36) 

Die Teiländerung der Flächennutzungspläne 

zum interkommunalen Projekt „Treffpunkt 

Saar“ greifen die Ergebnisse des Tourismus-

konzeptes auf und bereiten die Umsetzung 

der wesentlichen Inhalte vor. Insofern wird 

den Belangen dieses Entwicklungskonzep-

tes Rechnung getragen.

Die festgesetzten Nutzungen sollen als Aus-

flugs- und Treffpunkt für die Einwohner so-

wie für Touristen dienen und so den sozia-

len Zusammenhalt stärken und das touristi-
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sche Potenzial der Staustufe „Saar“ aus-

schöpfen. 

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 

Grundstückseigentümer keine negativen 

Folgen.

Es sind auch keine nachteiligen Auswirkun-

gen auf die angrenzende Nachbarschaft zu 

erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-

rücksichtigenden Belange werden nach jet-

zigem Kenntnisstand durch die Planung 

nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 

Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-

den die bei der Abwägung zu berücksichti-

genden öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 

abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-

tung in der vorliegenden Teiländerung der 

Flächennutzungspläne eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung der Flächennut-
zungspläne

Folgende Argumente sprechen für die Ver-

wirklichung der Teiländerung der Flächen-

nutzungspläne:

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen zur Ausweisung eines 

interkommunalen Tourismusstandortes 

„Treffpunkt Saar“

• touristische Inwertsetzung der Staustu-

fe Rehlingen

• Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Stärkung der Wirtschaftsstruktur in der 

Gemeinde Beckingen und der Stadt 

Dillingen 

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 

Auswirkungen auf die Belange der Um-

welt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 

Belange des Hochwasserschutzes, 

Starkregen bei Einhaltung festgesetzter 

Bedingungen

• Keine negativen Auswirkungen auf das 

Orts- bzw. Stadt- und Landschaftsbild

• Keine erheblich negativen Auswirkun-

gen auf die Belange des Verkehrs; Ord-

nung des ruhenden Verkehrs auf vorge-

sehenen öffentlichen Parkplätzen bzw. 

Wohnmobilstellplätzen

• Keine negativen Auswirkungen auf die 

Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-

ge

Argumente gegen die Teiländerung 
der Flächennutzungspläne

Es könnte das Argument vorgebracht wer-

den, durch die Realisierung des Planvorha-

bens gehe Retentionsraum bei Über-

schwemmungen bzw. Hochwasserereignis-

sen verloren. Aus Sicht der Gemeinde / der 

Stadt überwiegt die Inwertsetzung der tou-

ristisch einmaligen Destination Staustufe 

Rehlingen, was der Steigerung der Touris-

musstruktur dient, als Belang des öffentli-

chen Interesses. Zugleich hat die Oberste 

Wasserbehörde der Planung grundsätzlich 

zugestimmt, soweit die festgesetzten Maß-

nahmen zur Hochwasservorsorge eingehal-

ten werden (keine Versiegelung des festge-

setzten Überschwemmungsgebietes, Räu-

mung bei nahendem Hochwasser etc.). Da-

her sind keine signifikant nachteiligen Aus-

wirkungen für die Belange der Hochwasser-

vorsorge und des Hochwasserschutzes bei 

Beachtung der definierten Auflagen zu er-

warten. 

Fazit

Im Rahmen der Teiländerung der Flächen-

nutzungspläne wurden die zu beachtenden 

Belange in ihrer Gesamtheit untereinander 

und gegeneinander abgewogen. Aufgrund 

der genannten Argumente, die für die Pla-

nung sprechen, kommen die Gemeinde Be-

ckingen und die Stadt Dillingen/ Saar zu 

dem Ergebnis, die Teiländerung der Flä-

chennutzungspläne umzusetzen.


